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Prof. Dr. Dieter Pfaff und Dr. Stephan Glanz

Schweizer Gesellschaften mit Aus-
landbezug führen ihre Bücher gerne 
– wie Betriebsstätten ausländischer 
Unternehmen – in der Währung je-
nes  Wirtschaftsraums, in dem sie 
primär tätig sind sowie meist primär 
Geld einnehmen und ausgeben 
(funktionale Währung). Art. 960 
Abs. 1 OR verlangt lediglich, dass die 
Jahresrechnung in CHF erstellt wird. 

Wegen des Massgeblichkeitsprin-
zips der Handelsbilanz für die 
Steuerbilanz werden die direkten 
Steuern von Gesellschaften mit aus-
ländischer funktionaler Währung 
ebenfalls in CHF veranlagt. Also 
besteht besonderes Interesse an 
eindeutigen Regeln, wie der auf 
Fremdwährung lautende Abschluss 
in die gesetzliche, auf CHF lautende 
Jahresrechnung, die Handelsbilanz, 

Das Bundesgericht hat der gängigen Praxis zur Umrechnung 
von Fremdwährungsbuchhaltungen nach Handels- und Steuer-
recht das Fundament entzogen. Die Autoren beleuchten den 
Hintergrund dieses Entscheids und die möglichen Auswirkungen. 
Offen ist vor allem, inwiefern sich nun eine Ergänzung der 
gesetzlichen Vorschriften aufdrängt.

überführt wird (nicht zu verwech-
seln mit dem Erfordernis, Fremd-
währungsabschlüsse von  Konzern-
gesellschaften umzurechnen, damit 
eine konsolidierte Jahresrechnung 
erstellt werden kann).

Seit dem 1. Oktober 2009 gibt es 
einen einschlägigen Bundesgerichts-
entscheid (BGE 136 II 88 in franzö­
sischer Sprache). Dieser hat eine an-
haltende Irritation bewirkt, weil er 
die seit Jahrzehnten von den Wirt-
schaftsprüfern empfohlene, von den 
Steuerbehörden meist stillschwei-
gend akzeptierte Praxis übergeht. 
Nicht betroffen von dem Entscheid 
ist die Umrechnung in- und auslän-
discher Betriebsstätten zwecks Inte-
gration in die Buchhaltung einer 

Handels- und  
Steuerbilanz bei  
Buchführung  
in funktionaler  
Währung

Warum das Schweizer Bundesgericht den Steuerabzug 
von «Umrechnungsverlusten» verboten hat.

Forschung
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Schweizer Gesellschaft – überhaupt 
ändert sich an der Umrechnung von 
Fremdwährungstransaktionen nichts 
(wobei keine Rolle spielt, ob ein 
Fremdwährungsabschluss erstellt 
wird oder nicht). Die Praxis nach 
dem Leitentscheid vom 28. Oktober 
1977 (BGE 103 Ib 366), wegen des  
Imparitätsprinzips verbuchte – un­
realisierte – Umrechnungsverluste  
zum Steuerabzug zuzulassen, bleibt 
ebenso bestehen, wie Umrechnungs-
gewinne im Einklang mit Art. 667 
Abs. 1 OR steuerbar bleiben. Viel-
mehr präzisiert das Bundesgericht, 
dass jene Differenzen, die erst  
aus Umrechnung eines Fremdwäh-
rungsabschlusses resultieren, nicht 
steuerwirksam sind, und zieht dabei 
erstmals die International Financial 
Reporting Standards (IFRS) heran 
(konkret IAS 21 The Effects of Changes 
in Foreign Exchange Rates).

Beschwerdeführerin vor Bundes-
gericht war eine mit Rohöl handelnde 
Genfer GmbH, die ihre Bücher in 
USD führt. 2001 wies diese GmbH 
zufolge Umrechnung in CHF einen 
Gewinn von CHF x Mio., 2002 einen 
Verlust von CHF y Mio. aus. Streit-
frage war, ob derartige Umrechnungs­
differenzen den steuerbaren Gewinn 
beeinflussen. Die Genfer Steuer­

behörde hatte das für die x Mio. be-
jaht, anschliessend aber die y Mio. 
nicht zum Abzug zugelassen. Nach-
dem die kantonale Steuerrekurs-
kommission Letzteres verwarf, ge-
langte die Steuerbehörde ans kanto-
nale Verwaltungsgericht. Dieses 
gab der Steuerbehörde Recht, ver-
langte aber zugleich den Ausschluss 

der CHF x Mio. vom steuerbaren 
Gewinn. Das Bundesgericht stützt 
im Ergebnis den Entscheid der 
obersten kantonalen Instanz. Den 
Beizug von IAS 21 begründet es mit 
dem Fehlen steuer- wie handelsrecht­
licher Regeln und einer wachsenden 
Bedeutung der IFRS, die im Börsen-
recht und teils in Aufsichtsgesetzen 
vorgeschrieben sind.

Funktionale Währung versus 
Darstellungswährung
IAS 21 sieht die Umrechnung in eine 
von der funktionalen Währung ab-
weichende Währung zwecks Bekannt-
gabe nach aussen (Darstellungs­

währung), im konkreten Fall also 
von USD in CHF, nach der so ge-
nannten Stichtagskursmethode wie 
folgt vor:
•	Aktiven und Fremdkapital zum 

Kurs am Bilanzstichtag
•	Erträge und Aufwände zum Kurs 

im Transaktionszeitpunkt, appro-
ximierbar mit einem Perioden-
durchschnittskurs

•	Eigenkapital zu historischen Kur-
sen, also zu Kursen im Zeitpunkt 
der Einbuchung

•	Verrechnung der resultierenden 
Umrechnungsdifferenzen direkt 
und separat im Eigenkapital (nicht 
erfolgswirksam).

Ein einfaches Beispiel
Zum gleichen Resultat käme man, 
würde man auch das Eigenkapital 
zum Kurs am Bilanzstichtag um-
rechnen. Daraus wird ersichtlich, 
dass die Stichtagskursmethode nicht 
eine Bewertungsmethode, sondern 
die lineare Transformation einer 
Auslandswährung in den CHF ist 
(foreign currency translation) – im 
Unterschied zum Bewertungsvor-
gang bei Umrechnung von einer 
Transaktionswährung in die funkti-
onale Währung (accounting for foreign 
currency transactions; Abbildung 1). 

Abbildung 1: Umrechnungsmethodik seit dem Bundesgerichtsentscheid

* CHF oder jede andere Währung

Transaktionswährung * Funktionale Währung * Darstellungswährung

accounting for foreign currency transactions 
(IAS 21.20-37)

bei abweichender funktionaler Währung so 
umrechnen, als wäre in dieser Währung ge-
bucht worden: Zeitbezugsmethode

erfolgswirksam (pertes ou gains de change)

foreign currency translation
(IAS 21.38-49)

bei abweichender Darstellungswährung linear 
transformieren: Stichtagskursmethode

erfolgsunwirksam (écarts de conversion)

«Die Währungsumrech-
nung war bisher handels- 
und steuerrechtlich 
praktisch nicht geregelt»
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Ein einfaches Beispiel macht den Zu-
sammenhang – und die Motivation 
des BGE – deutlich (Abbildung 2). 
Darin kommen drei Währungen 
zum Einsatz: EUR (Transaktions-
währung), USD (funktionale Wäh-
rung) und CHF (Darstellungswäh-
rung). 

Laut Bundesgericht stellt die Dif-
ferenz von CHF -14 im Beispiel keine 
tatsächliche Be- oder Entreicherung 
der Gesellschaft dar, sondern ist 
Ergebnis einer linearen Transforma-
tion; ohne die CHF-Umrechnung 
gäbe es sie nicht (écarts de conver-
sion). Ihr Ausschluss vom steuer­
baren Gewinn verletzt den Grund-
satz der Besteuerung nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
keineswegs: Diese bemisst sich nach 
dem vorhandenen Eigenkapital und 
kommt am besten in funktionaler 
Währung zum Ausdruck, in der 
auch die Buchführung erfolgt. Die 
schon in funktionaler Währung an-
gefallene Differenz hingegen – CHF -9 
im Beispiel – rührt aus der Unter-
nehmenstätigkeit (aus tatsächli- 
chen Fremdwährungstransaktionen)  
her: Sie ist steuerlich abzugsfähig  
bzw. steuerbar (pertes ou gains de 
change).

Das Schweizer Handbuch der 
Wirtschaftsprüfung wird vom Bun-
desgericht als Erkenntnisquelle ge-
würdigt, hat gegenüber den IFRS 

aber das Nachsehen. Seine Empfeh-
lung lautet immer noch, die Positio-
nen des Fremdwährungsabschlusses 
zwar wie nach international an­
erkannter Praxis umzurechnen, jedoch 
die resultierenden Differenzen – un-
sere CHF -14 – «imparitätisch» zu 
behandeln, d.h. «Verluste» als Auf-
wand zu erfassen, «Gewinne» aber 
durch Rückstellungsbildung gleich-
sam zu neutralisieren (Band 1, Zürich 
2009, S. 147 f.). Gründe werden hier-
für keine angegeben – ausser viel-
leicht implizit, indem schon die Um-
rechnungsdifferenzen aus Fremd-
währungstransaktionen – unsere 
CHF -9 – so behandelt werden sollen 
(ebenda S. 144 ff.). Um Rückstellun-
gen «für ungewisse Verpflichtungen 

und drohende Verluste aus schwe-
benden Geschäften» (Art. 669 Abs. 1 
OR) handelt es sich aber nicht. Auch 
das Vorsichts- und Imparitätsprin-
zip ist kein Anlass für Rückstel­
lungen, da ein konkretes Verlust­
risiko und sogar jeglicher Bezug zu 
Cashflows fehlt. Es werden schlicht-
weg stille Reserven gebildet, wobei 

das Verrechnungsverbot von Auf-
wand und Ertrag missachtet wird.

Kritik am BGE
In der Literatur haben sich nur Steuer­
experten, aber kaum Wirtschafts-
prüfer oder Unternehmensvertreter, 
zum Entscheid geäussert. Ein Vor-
wurf lautet, das Bundesgericht 
durchbreche das erwähnte Massgeb-
lichkeitsprinzip, indem es zur Be-
steuerung eine von der Handels­
bilanz abweichende Währungs­
umrechnung erzwinge. Bekanntlich 
beinhaltet jenes Prinzip aber auch, 
dass die Steuerbehörde handels-
rechtswidrige Wertansätze korri-
giert. In diesem Sinne konkretisiert 
der BGE die erforderliche Bilanzbe-
richtigung. Sollten die Wirtschafts-
prüfer auf ihrer bisherigen Emp­
fehlung beharren, wären die Unter-
nehmen gezwungen, für den Fiskus 
eine Ergänzungsaufstellung vorzu-
halten oder ihm die Korrekturen zu 
überlassen.

Ein weiterer Vorwurf geht dahin, 
das Bundesgericht schaffe eine Si­
tuation, die zwingendem Gesell­
schaftsrecht widerspricht: Es ist die 
gesetzliche Jahresrechnung in CHF, 
die von der Revisionsstelle geprüft 
und – bei der AG – von der GV ge­
nehmigt werden muss. Auch weil 
nach Art. 621 OR das Haftungssub­
strat auf CHF lautet, müssen Aus-

«Die Stichtagskursmethode 
ist keine Bewertungs
methode, sondern nur eine 
lineare Transformation 
in die Darstellungswährung»

Abbildung 2: Beispiel zur Umrechnung seit dem Bundesgerichtsentscheid

Eine in der Schweiz domizilierte Gesellschaft mit funktionaler Währung USD gewährt am 31.12.2009  
ein Darlehen über EUR 100 (fiktives Beispiel; Zahlen gerundet)

Nominell EUR/USD Funktionale  
Währung

USD/CHF Darstellungs
währung

Darlehen am 31.12.2009 100 1,433 143 1,038 148

Darlehen am 31.12.2010 100 1,325 133 0,940 125

Gesamte Umrechnungsdifferenz -10 -23

Davon abzugsfähig (erfolgswirksam):  
USD -10 * 0,94

-9

Davon nicht abzugsfähig (erfolgsunwirksam) -14
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schüttungen und andere gewinnab-
hängige Leistungen sowie die Kapital­
erhaltung in CHF bemessen wer- 
den. Von daher können sich die OR-
Vorschriften und die «Grundsätze 
ordnungsmässiger Rechnungsle-
gung» (so das Vorsichtsprinzip) nur 
auf die CHF-Jahresrechnung bezie-
hen. Eine Direktverrechnung von 
Umrechnungsdifferenzen oder an-
deren Veränderungen im Eigenkapi-
tal sieht das Gesetz zudem nicht vor, 
während es die Kompetenz zur  
Gewinnverwendung der GV, nicht 
dem VR, zuweist. Hier löst der BGE 
Rechtsunsicherheit aus.

Man könnte dem Bundesgericht 
ferner einen Überlegungsfehler vor-
werfen. Art. 960 OR («Wertansätze») 
verlangt nicht bloss eine Jahres­
rechnung in CHF, sondern erhebt 
in Abs. 2 den «Wert für das Geschäft» 
zur Obergrenze und macht in Abs. 3 
den Vorbehalt tieferer Wertansätze 
nach Gesellschaftsrecht. Die Um-
rechnung von funktionaler Währung 
in CHF mit der besprochenen Me-

thode ergibt aber andere Wert­
ansätze, als wenn von vornherein 
in CHF gebucht worden wäre, sowie 
einen anderen – nach bisheriger Hand-
buch-Empfehlung zudem künstlich 
verminderten – Gewinn. Um zu ver-
hindern, dass die gesetzlichen Höchst-
werte infolge der Wechselkursent-
wicklung überschritten werden, 
müssten die zum Stichtagskurs umge-
rechneten Sachwertpositionen auch 
noch mit dem Wert verglichen wer-
den, der sich bei Umrechnung zum 
Wechselkurs im Zeitpunkt der Ein-
buchung bzw. der letzten Wertberich-
tigung ergibt. Nur so entsprächen 
die Werte einer CHF-Buchführung.

Währungsumrechnung nach OR:  
Quo vadis?
Die OR-Revision ist im Stadium der 
parlamentarischen Differenzberei-
nigung. Bei der Frage von Buch- und 
Darstellungswährung hatten beide 
Räte an der bundesrätlichen Vorlage 
nichts auszusetzen: Das Wahlrecht 
zur Buchführung in Fremdwährung 
wird ausformuliert (Art. 957a Abs. 4 
E-OR: «für die Geschäftstätigkeit 
wesentliche Währung»). Neu wird 
es für die Jahresrechnung ebenso 
eingeführt. Allerdings «müssen die 
Werte zusätzlich in der Landeswäh-
rung angegeben werden. Die ver-
wendeten Umrechnungskurse sind 
im Anhang offenzulegen und gege-
benenfalls zu erläutern.» (Art. 958d 
Abs. 3 E-OR). Da aber die Steuerver-
anlagung aufgrund des BGE weiter-
hin in CHF erfolgt, bedürfen die hier 
aufgeworfenen Fragen einer Klärung. 
Wieso nicht in der laufenden OR-
Revision?

Stellt stattdessen die Rechtspre-
chung auf IFRS ab, wird ein «Neben-
kriegsschauplatz» eröffnet, der auf 
Dauer gefährlich werden könnte: 
Kapitalschutz und Besteuerung in-
teressieren die IFRS nicht. In Zeiten 
eines immer grösseren ausländischen 
und internationalen Anpassungs-
drucks könnte dies zu ungewollten 
Abwehrreaktionen führen.

Anfang April 2011 hat die Schwei-
zerische Steuerkonferenz Veranla-
gungsgrundsätze publiziert, die den 
BGE umsetzen (www.steuerkonfe-
renz.ch). Sie gehen davon aus, dass 
sich an der Praxis bei den Handels-
bilanzen nichts ändern wird. Dies 
bleibt aber ebenso abzuwarten wie 
die weitere Entwicklung der Steuer-
praxis.

Dieter Pfaff ist Ordinarius für Rechnungs

legung und Controlling und Direktor des  
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Universität Zürich; seine Forschungs
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lings  bei asymmetrischer Information sowie 

mit Problemen der Performancemessung 

und  von Anreizsystemen. 
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und Gründer der Dr. Glanz & Partner GmbH,  

Kilchberg, sowie Partner der SRG Schwei

zerische Revisionsgesellschaft AG, Zürich; 
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Der Beitrag basiert auf einem NZZ-Artikel der 

beiden Autoren vom 1. April 2011 (Nr. 77), 

S. 31, sowie einem Beitrag in der Steuer Revue 

Nr. 6/2011. 

«Sowohl das OR als auch 
der BGE lassen viele Fragen 
offen»

http://www.steuerkonferenz.ch/d/index.htm

